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Sehr geehrter Herr Mag. Sturmlechner! 

 

Mit Schreiben vom 26.01.2017 wurde der Entwurf des Mittelstandsfinanzierungsgesellschaftengesetzes 

2017 zur Stellungnahme übermittelt und wird aus der Sicht des Landes Steiermark Folgendes 

festgestellt:  

 

Grundsätzlich bestehen keine Einwendungen inhaltlicher Natur gegen eine Maßnahme, welche in die 

steuerpolitische Kompetenz des Bundes fällt. Es muss darauf jedoch hingewiesen werden, dass diese 

steuerpolitischen Maßnahmen nachteilige finanzielle Auswirkungen auf das Bundesland Steiermark 

einschließlich der Steirischen Gemeinden bewirken.  

 

Die Umsetzung des gegenständlichen Gesetzesvorhabens würde die Ertragsanteile des Landes und der 

Steierischen Gemeinden in der laufenden Finanzausgleichsperiode um mehr 10 Mio. € reduzieren.  

 

Unter Berücksichtigung der bereits über die Medien kolportierten steuerpolitischen Maßnahmen 

(Stichwort Reduzierung Flugabgabe etc.) wird daher die Aufnahme von Verhandlungen gem. § 7 FAG 

2017 mit dem Ziel diese negativen Auswirkungen für das Bundesland Steiermark einschließlich seiner 

Gemeinden durch entsprechende Kompensation durch den Bund zu führen, eingefordert.  
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Mit freundlichen Grüßen 

Für die Steiermärkische Landesregierung 

Der Abteilungsleiter 

 

Mag. Clemens Mungenast 

(elektronisch gefertigt) 

 

 

 

Ergeht nachrichtlich an: 

1. Präsidium des Nationalrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1070 Wien, per E-Mail 

2. Präsidium des Bundesrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1070 Wien, per E-Mail 

3. Verbindungsstelle der Bundesländer, Beim Amt der NÖ Landesregierung, Schenkenstraße 4, 
1010 Wien, per E-Mail 

4. Amt der Burgenländischen Landesregierung, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt, per E-Mail 

5. Amt der Kärntner Landesregierung, Arnulfplatz 1, 9020 Klagenfurt, per E-Mail 
6. AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG, Landhausplatz 1, 3100 St. Pölten, per E-Mail 

7. AMT DER OÖ LANDESREGIERUNG, Direktion Präsidium,Abt.IT, Kärntnerstraße 16, 4020 

Linz, per E-Mail 

8. Amt der Salzburger Landesregierung, Postfach 527, Postfach 527, 8010 Salzburg, per E-Mail 
9. AMT D.TIROLER LANDESREGIERUNG, Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck, per E-

Mail 

10. AMT DER VORARLBERGER, LANDESREGIERUNG, Landhaus, 6900 Bregenz, per E-Mail 
11. MAGISTRAT D.STADT WIEN, 1.,Rathausstrasse 1, 1082 Wien, per E-Mail 
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